
Sehr geehrter Herr Gey,

zusammengefasst werden durch die beantragte Erweiterung knapp 8 ha Wald sukzessive gerodet und im Laufe von geplant 16 Jahren sukzessive ökologisch wertvoller wieder 
aufgeforstet. Knapp 2 ha werden dabei der natürlichen Sukzession überlassen.

Jedoch muss nach Abschluss der Abgrabungs- und Rekultivierungsarbeiten sichergestellt werden, dass die Rohboden- und Sukzessionsflächen, sowie die Auflichtungsbereiche der 
CEF-Maßnahmen, auch wirklich der natürlichen Sukzession überlassen werden, damit sich Wald natürlich entwickeln kann. 
Kann dies nicht in Aussicht gestellt werden, müssen für die auf Dauer freigehaltenen Offenlandflächen forstliche Ersatzflächen noch zusätzlich realisiert werden, da ansonsten das 
forstrechtliche Ausgleichsverhältnis unter 1 zu 1 fallen würde.

Werden o.a. Hinweise beachtet, bestehen zu o.a. Vorgang keine forstbehördlichen Bedenken.

Forstrechtlich handelt es sich um eine dauerhafte Waldumwandlung. Ich gehe von einer konzentrierenden Wirkung der Waldumwandlungsgenehmigung aus.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Falk Stefan
Wald und Holz NRW
Regionalforstamt Niederrhein
Fachgebiet Hoheit
Moltkestraße 8
46483 Wesel
Telefon: 0281 33832-34
Telefax: 0281 33832-85
Mobil: 0171 5870284
E-Mail: falk.stefan@wald-und-holz.nrw.de
www.wald-und-holz.nrw.de
www.facebook.com/WaldundHolzNRW

AW: Antwort: Antrag auf Abgrabungsgenehmigung der Sanders Tiefbau GmbH & Co. KG in der Gemeinde Brüggen - Bitte um StellungnahmeStefan, Falk 
An: Mathias Gey/Kreis Viersen/DE 06.10.2023 13:31
Kopie: "Bruno Liedgens/Kreis Viersen/DE"
Von: "Stefan, Falk" <Falk.Stefan@wald-und-holz.nrw.de>
An: "Mathias Gey/Kreis Viersen/DE" <Mathias.Gey@kreis-viersen.de>
Kopie: "Bruno Liedgens/Kreis Viersen/DE" <Bruno.Liedgens@kreis-viersen.de>




